
Ermittlung des Gesamtbetrags der abziehbaren Unterhaltsleistungen nach § 33a Abs.1 EStG; 

Berechnung: 
Ungekürzter Höchstbetrag (Inland ) 7.188.-€ 

Ländergruppeneinteilung:  1/3 Land 2.396.- € 

Einkünfte und Bezüge der Mutter: 
monatlich 120 € x 12 Monate = 1.440.-€ 
abzüglich: 
Werbungskosten - Pauschbetrag      102.-€ 
Kostenpauschale 180.-€    -       282.-€ 

1.160.-€ 

anrechnungsfreier Betrag 624.- € 
Ländergruppe 1/3 Land                                       -              208.-€ 
anzurechnende Einkünfte und Bezüge                              952.- €              952.- € 

 
vorläufig verbleibender Höchstbetrag 1.444.-€ 

Da die Unterhaltszahlungen erst im August erfolgten ist der verbleibende Höchstbetrag nur für 5 
Monate zu berücksichtigen. Der endgültige verbleibende Höchstbetrag beträgt somit 1,444 € x 5/12 
= 602€. 


